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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Zircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

60. JAHRGANG NUMMER 4 4. MARZ 1966

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN
DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Samstag, den 4. Dezember 1965, 14.30 Uhr, im

Hérsaal 101 der Universitit Ziirich.
Vorsitz: Hans Kiing, Kantonalprisident.
Geschifte: gemiss Traktandenliste im PB Nr. 15/1965.
Stimmenzdhler: Karl Mider, Walter Bir.

Begriissung

Der Vorsitzende erdffnet die Versammlung mit dem
Hinweis, dass der Kantonalvorstand wichtige Gesetzes-
vorlagen noch vor der Behandlung durch die Kapitel
einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung vor-
zulegen pflege. Als Giste sind anwesend die Herren
Professor H. Honegger vom Oberseminar und Walter
Scholian, Prisident der Kantonalen Schulsynode, sowie
Vertreter des Lehrerkonventes des Unterseminars Kiis-
nacht.

1. Protokoll

Der Bericht iiber die Verhandlungen der ordentlichen
Delegiertenversammlung vom 19. Juni 1965 ist im
PB Nr. 13/1965 veroffentlicht worden; er wird still-
schweigend genehmigt.

2. Namensaufruf

Anwesend sind die acht Mitglieder des Kantonalvorstan-
des, ein Rechnungsrevisor und 88 Delegierte.

3. Mitteilungen

3.1. Der Kantonsrat hat mit 144 gegen 2 Stimmen vier
Besoldungserlasse genehmigt: Die Ausrichtung einer
ausserordentlichen Zulage von 4 Prozent fiir 1965, die
Ausrichtung einer ebensolchen an die staatlichen Rent-
ner, die Erhohung der Besoldungen um 5 Prozent ab
1. Januar 1966 und die Erhohung der Teuerungszulagen
an die Rentner um ebenfalls 5 Prozent fiir 1966.

Die neuen Besoldungen werden in die BVK einge-
kauft werden miissen; der entsprechende Antrag liegt
noch beim Kantonsrat.

3.2. Das Sonderklassenreglement wird auf den 1. Ja-
nuar 1966 in Kraft gesetzt; es wird den Lehrern als Bei-
lage zum «Amtlichen Schulblatt» zugestellt werden. Die
zugehorigen Stundentafeln sind noch von den Kapiteln
zu begutachten. Eine erziehungsritliche Kommission
wird sich mit der Ausbildung der Sonderklassenlehrer
beschiftigen.

Das Wort zu den Mitteilungen wird nicht gewlinscht.

4. Gesetz iiber die Aushildung von Lehrkriften fir die

Primarschule
Herr Prof. Dr. A. Wohlwend referiert iiber die Ziele und
den Inhalt der Gesetzesvorlage:

Eine Revision des Lehrerbildungsgesetzes dringt sich
auf, da sich die einjihrige berufliche Ausbildung am
Oberseminar als zu kurz erwiesen hat: Nach Abzug der
Unterrichtspraktika, Priiffungszeit und Ferien bleiben
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fir die berufstheoretische Ausbildung noch ganze
27 Wochen! Anschliessend hat der junge Lehrer gleich
die volle Verantwortung fiir eine Schulabteilung zu
iibernehmen; die frither iiblichen Lehr- und Wander-
jahre im Vikariatsdienst sind dem Lehrermangel zum
Opfer gefallen. Die Liicke sollte durch ein vermehrtes
Praktikum am Oberseminar ausgefiillt werden; eine Ver-
lingerung auf anderthalb Jahre ist nicht zu umgehen.
Fiir die Absolventen der Lehramtsschulen und Gymna-
sien kann dafiir der Vorkurs gestrichen werden. — Als
zweites Ziel ist eine Verbreiterung der Rekrutierungs-
grundlage fiir die Lehrerausbildung angestrebt.

Die Vorberatende Kommission bezeichnete folgende
Postulate fiir die Reorganisation als dringlich: 1. Ver-
mehrung der Praktika, 2. engere Verbindung von Theo-
rie und Praxis, 3. Vertiefung und Aktivierung des stoff-
lichen Wissens im Hinblick auf den Unterricht, 4. Neu-
gestaltung des Didaktikunterrichtes (Stufendidaktik),
5. Konzentration des Unterrichtes in Pddagogik und
Psychologie in der Hand des gleichen Oberseminar-
lehrers, 6. Einfithrung von Frei- und Wahlfichern,
7. weitergehende Ausbildung in Handfertigkeit und
8. Uebergang zum Klassenlehrersystem.

Die Kommission hatte sich an den Vorentscheid der
Erziehungsdirektion zu halten, es sei der Unterbau
unverindert zu lassen, der Riickschritt zum alten Semi-
narweg damit ausgeschlossen. Das bestehende Gesetz ist
also in den Grundlagen nicht zu indern, aber anzu-
passen; es soll der Gegenwart gerecht werden und die
Zukunft nicht verbauen.

Prof. Wohlwend erldutert die 24 Paragraphen der
Vorlage; er macht besonders darauf aufmerksam, dass
damit die Moglichkeit geschaffen wird, auch in andern
Kantonsteilen Unterseminarien zu schaffen und das
heute iiberdimensionierte Oberseminar zu dezentrali-
sieren.

Die Versammlung ist mit dem Vorschlag des Prisi-
denten einverstanden, zuerst eine allgemeine Aussprache
walten zu lassen, dann die Vorlage abschnittweise zu
behandeln und in einer Schlussabstimmung iiber An-
trige und Empfehlungen der Delegiertenversammlung
an die Kapitel zu befinden. Die Delegierten haben von
der Moglichkeit, Abinderungsantrige schriftlich ein-
zureichen, keinen Gebrauch gemacht. Die Hauptver-
sammlung der Sektion Ziirich des ZKLV unterstiitzt die
Vorlage mit dem Zusatz, dass fiir die Absolventen der
allgemeinen Maturititsschulen eine geniigende Ausbil-
dung in den Kunstfichern gewihrleistet werde.

Auf seinen speziellen Wunsch hin erhilt Herr Profes-
sor Kolla (Unterseminar Kiisnacht) als erster Redner das
Wort zur allgemeinen Aussprache. Er bemingelt, dass
die Vorlage keine Tiire offenlisst fiir ein ungebrochenes
fiinfjahriges Lehrerseminar alter Ordnung. Die Verlin-
gerung der Ausbildung am Oberseminar treffe nur die
Absolventen des Unterseminars und miisse von diesen
als Diskriminierung empfunden werden. Er unterstellt
dem Gesetzgeber die Absicht, das Unterseminar mit der
Zeit in eine allgemeine Maturititsanstalt umzuwandeln.
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Der Prisident erinnert an die Zeit vor 1938, als die
Lehrerschaft die Trennung von allgemeiner und beruf-
licher Ausbildung einhellig forderte, da sie die Unzu-
kémmlichkeiten der alten Losung am eigenen Leibe er-
fahren hatte.

H.U.Peer michte wohl eine Verbesserung, nicht aber
eine Verlingerung der Ausbildung am Oberseminar.

H. Stocker wendet sich gegen die Rechtsungleichheit,
dass fiir den auf das Kiisnachter Seminar angewiesenen
siidlichen Kantonsteil eine Verlingerung in der Lehrer-
ausbildung eintrete, der nordliche aber ungeschoren
wegkomme.

R. Merz mochte die Lehrerausbildung von Grund auf
geiindert wissen; die Volksschullehrer aller Stufen soll-
ten am gleichen Institut ausgebildet werden, wobei in
den oberen Semestern eine stufengemisse Differenzie-
rung eintreten konnte.

H. Zeller befiirchtet, dass wegen der eintretenden
«Diskriminierung» nur noch die schwicheren Elemente
den Weg iiber ein Unterseminar wihlen wiirden.

Prof. Schmidt erachtet wohl eine Dezentralisation,
nicht aber die Verlingerung des Oberseminars als notig.

M. Chanson hat Bedenken, den Vorkurs einfach weg-
zulassen, auch sollte zur Aufnahme ins Oberseminar die
charakterliche Eignung eines Kandidaten mitberiicksich-
tigt werden.

F. Seiler stellt eine einfache Rechnung an: Nach den
am Oberseminar gemachten Erfahrungen ist fiir die be-
rufliche Ausbildung eine Zeit von drei Semestern unbe-
dingt nétig. Wenn nun von fiinf Seminarjahren diese
anderthalb Jahre in Abzug gebracht werden miissen,
bleiben fiir die allgemeine Ausbildung noch dreieinhalb
Jahre. Es wire sehr fraglich, ob unsere Hochschulen
eine solche Matur noch als vollgiiltig anerkennen wiir-
den, von einer eidgendssischen Anerkennung ganz zu
schweigen. Die Kritik am heutigen Oberseminar miisse
zur Kenntnis genommen werden, von einem Ungeniigen
dieser Schule konne aber keinesfalls gesprochen werden.

Herr Direktor Honegger vom Oberseminar hat die
gegen seine Schule gedusserte Kritik wohl registriert,
vermisst aber dabei jeglichen konkreten Verbesserungs-
vorschlag. Den Absolventen der allgemeinen Maturitéts-
schulen kann er das Zeugnis ausstellen, dass ihre
musische Vorbildung im Durchschnitt keineswegs
schlechter ist als die der Seminaristen.

Dr. Tobler vom Unterseminar Unterstrass anerkennt,
dass die Vorlage fiir die Maturanden eine Verbesserung
vorsehe, mochte aber, dass daneben der Seminarweg
nicht verbaut werde.

R. Schelling wirft den Gegnern der Vorlage vor, dass
sich ihre Kritik auf Nebengeleisen bewege. Er unter-
streicht als wesentlichen Vorteil der neuen Losung, dass
sie moglichst vielen an moglichst vielen Stellen mog-
lichst viele Tiiren offenhilt; mit kleinen Aenderungen
bringt sie grosse Verbesserungen.

M. Suter verwahrt sich gegen die Aussagen Prof. Kol-
las und kann dessen Argumente einzeln widerlegen. Es
treffe insbesondere nicht zu, dass die Vorlage keine De-
zentralisation des Oberseminars erlaube.

A. Schlumpf befiirchtet, dass die Verlingerung der
Ausbildung den Lehrermangel verschirfen mdsste, da
noch weniger Kinder aus drmeren Verhiltnissen sich
zum Lehrerberuf entscheiden kénnten.

H. Stocker stellt den Ordnungsantrag auf Abbruch
der Eintretensdebatte. Die Versammlung stimmt bei
einer Gegenstimme zu. H. Zeller stellt den Antrag auf
Nichteintreten, J. Oberholzer den Gegenantrag auf Ein-
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treten. H. Stocker hilt seinen Riickweisungsantrag auf-
recht und wiinscht, demselben zwei Postulate zuhanden
der Behorden anzufiigen. Der Prisident bringt sie im
Einverstindnis mit der Versammlung als Eventual-
antriige zum Riickweisungsantrag zur Abstimmung.

1. Postulat Stocker: Die Ausbildungsdauer bis zur Er-
langung des Fihigkeitszeugnisses als Primarlehrer, sei
es auf dem Wege iiber das Unterseminar oder eine
Lehramtsschule, ist die gleiche.

Die erste Eventualabstimmung ergibt Stimmengleich-
heit (37:37), wobei der Prisident gegen das Postulat
stimmt. Damit ist das erste Postulat Stocker abgelehnt.

2. Postulat Stocker: Die Verbesserung der Ausbildung
am Oberseminar ist nicht durch eine Verlingerung der
Studienzeit, sondern durch eine zeitgemisse Reorgani-
sation dieser Institution anzustreben. — Es wird in der
zweiten Eventualabstimmung mit 27 zu 46 Stimmen
abgelehnt.

Die Hauptabstimmung dariiber, ob die Gesetzesvor-
lage an die Erziehungsdirektion zuriickzuweisen sei,
ergibt 26 Ja- gegen 49 Neinstimmen. Damit ist Ein-
treten beschlossen; die Vorlage wird abschnittweise
behandelt.

I. Allgemeine Bestimmungen: W. Scholian wiinscht
§ 2 deutlicher formuliert (Lehranstalten in der Mehr-
zahl). Die redaktionelle Aenderung sei dem Vorstand
zu iberlassen.

II. Allgemeine Bildung: Hedinger vermisst in § 10
einen Ausweis iiber Leistungen in den musischen Fi-
chern. Direktor Honegger hilt dem entgegen, dass die
Maturititsschulen in diesen Fichern stark aufgeholt
haben. Es wird kein Antrag gestellt.

II1. Berufliche Bildung: O. Gasser wendet sich gegen
den § 19 (Obligatorium von Weiterbildungskursen). Bei
gelichteten Reihen schliessen sich die Delegierten mit
30 gegen 18 Stimmen seinem Streichungsantrag an.

In der Schlussabstimmung wird der Gesetzesvorlage
mit 43 gegen 5 Stimmen zugestimmit. Auf Antrag der
Sektion Ziirich werden ihr zuhanden der Behérden noch
folgende zwei Wiinsche mitgegeben: 1. Es ist dafiir zu
sorgen, dass die Schiiler simtlicher Regionen zwischen
Lehramtsschule und Unterseminar auswihlen konnen.
2. Die Ausbildung zu geniigender Fertigkeit in Gesang
und Musik, Turnen, Zeichnen und Schreiben fiir Ab-
solventen von Gymnasien, Oberreal- und Handelsschu-
len ist zu gewihrleisten.

5. Neuregelung des Sekundarlehrerstudiums

J. Schroffenegger orientiert iiber den Entwurf fiir eine
Revision von Art.3, Abs. 1, des Gesetzes iiber die Aus-
bildung und Priifung von Sekundarlehrern vom 27. Mirz
1881 und die Revision des Reglementes iiber die Fihig-
keitspriifungen fiir Sekundarlehrer und fiir Fachlehrer
auf der Sekundarschulstufe. Der vorgeriickten Zeit
wegen befleissigt er sich dusserster Kiirze, weiss aber
die wesentlichen Punkte so klar herauszuschillen und
die Neuerungen so gut zu begriinden, dass kein Bediirf-
nis nach einer Diskussion entsteht. — Nach kurzer Aus-
sprache, in der kaum kritische Stimmen gedussert wer-
den, schliesst sich die Versammlung einstimmig dem
Antrag des Kantonalvorstandes an, die vorliegenden An-
triige zur Revision der Sekundarlehrerausbildung seien
den Schulkapiteln zur Annahme zu empfehlen.

In einem Schlusswort dankt der Vorsitzende den
Kommissionsmitgliedern beider Lehrerbildungsvorlagen
fiir die geleistete Arbeit.
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6. Allfilliges

Der Vorstand ersucht um die Kompetenz, Mittel des
Fonds fiir ausserordentliche gewerkschaftliche Aufgaben
beanspruchen zu diirfen, falls es sich als notig erweisen
sollte, in der Stadt Ziirich aktiv in einen Kampf um die
Teuerungszulagen fiir das stidtische Personal einzu-
greifen. — J. Siegfried dussert formale Bedenken, da das
Kreditbegehren auf der Traktandenliste nicht figuriert,
kann es aber in Anbetracht der besonderen Situation
gleichwohl unterstiitzen. — Die Versammlung stimmt
dem Begehren ohne Gegenstimme zu.

Der Prisident bittet die Kollegen, auf die Bestiiti-
gungswahlen hin ein wachsames Auge auf die Vorgéinge
in ihrem Bezirk zu haben.

Die Versammlung kann um 18.45 Uhr geschlossen
werden.

Der Protokollfiihrer: A. Wynistorf

Beamtenversicherungskasse

ERHOHUNG DER VERSICHERTEN
BESOLDUNGEN

Am 17.Januar 1966 hat der Kantonsrat dem Antrag
des Regierungsrates vom 18. November 1965 iiber die
Erhohung der bei der Beamtenversicherungskasse an-
rechenbaren Besoldungen des Staatspersonals zuge-
stimmt und damit die Grundlagen festgesetzt, die fiir
H-Rentner (Rentenfestsetzung vom 1. Januar 1966 an)
gelten.

Fiir den Einkauf der Erhohung der anrechenbaren
Besoldung sind vom Arbeitgeber und vom Arbeitneh-
mer eine nach Alter des Versicherten abgestufte Zahl
von Monatsbetreffnissen der Erhohung zu leisten, und
zwar fiir die Jahrginge:

1927 und jiingere 3 Monatsbetreffnisse
1917 bis 1926 4 Monatsbetreffnisse
1907 bis 1916 5 Monatsbetreffnisse

1906 und iltere 6 Monatsbetreffnisse

Als ein Monatsbetreffnis gilt ein Zwolftel aus der
Differenz zwischen der bisher versicherten und der neu
zu versichernden Jahresbesoldung.

Die Primien sind ab 1. Januar 1966 von der erhdhten
versicherten Besoldung zu entrichten, so dass sich die
Abziige an der Bruttobesoldung entsprechend erhdhen
und die Nettobesoldung kleiner ausfillt als 1965, bis
der Einkauf erledigt ist. Die Unterschiede bewegen sich
aber in sehr bescheidenem Rahmen und bleiben unter
zehn Franken im Monat.

Die Rentenanspriiche erfahren eine fithlbare Ver-
besserung. Sie stellen sich ab 1. Januar 1966 fiir H-Rent-
ner wie folgt:

INVALIDEN- BZW. ALTERSRENTEN

Primarlehrer Versicherte

Versicherte Besoldung Renten- Jahres-

Jahre Fr. satz % rente Fr.
auf dem Grundgehalt 5 13376 40 5 350.40
10 14510 425 6166.75
15 14510 45 6 529.50
20 15518 47,5 7371.05
25 15770 50 7 885.—
30 15770 55 8 662.50
35 15770 60 9473.—
und
mehr

Versicherte
Versicherte Besoldung Renten- Jahres-

Jahre Fr. satz % rente Fr.
auf dem Grundgehalt 5 19046 40 7 618.40
und der maximalen 10 21314 425 905845
Gemeindezulage 15 21314 45 9 591.30
20 22822 47,5 10602.95
25 22574 50 11287.—
30 22574 55 12415.70
35 22574 60 13544.40
und
mehr
fiir Sekundar-, Real- 5 16 605 40 6 642.—
und Oberschullehrer 10 17975 425 7639.40
auf dem Grundgehalt 15 17975 45 8 088.75
20 18983 47,5 9016.90
25 19235 50 9617.50
30 19235 55 10579.25
35 19235 60 11 541.—
und
mehr
auf dem Grundgehalt 5 23031 40 9212.40
und der maximalen 10 25535 42,5 10852.40
Gemeindezulage 15 25535 45 11490.75
20 26543 47,5 12608.—
25 26795 50 13397.50
30 26795 55 14737.25
35 26795 60 16077.—
und
mehr

Vollinvalidenrentner, die keine Rente aus der Eid-
gendssischen Invalidenversicherung beziehen, erhalten
einen Zuschuss von 27 Prozent der versicherten Besol-
dung, hichstens aber Fr. 3700.— (verheiratete miinnliche
Invalide) bzw. 18 Prozent der versicherten Besoldung,
hochstens aber Fr. 2500~ (ledige, verwitwete, geschie-
dene oder verheiratete weibliche Invalide).

Die Witwenrente betrigt die Hilfte der Mannesrente.
Vollwaisen erhalten 2/s, Halbwaisen /s der Witwen-
rente, zusammen mit der Witwenrente aber hochstens
die massgebende Invaliden- oder Altersrente des Ver-
sicherten. H.K.

Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Ziirich
AUS DEN VORSTANDSSITZUNGEN

1. Oktober bis 20. Dezember 1965

1. Sekundarlehrerausbildung

Die Erziehungsdirektion schligt vor, im Gesetz von
1881 iiber die Ausbildung und Priifung von Sekundar-
lehrern lediglich die Bestimmung iiber die Studien-
dauer (sechs statt vier Semester Universititsstudium) zu
indern. Der Vorstand arbeitet einen Vorschlag fiir eine
umfassendere Gesetzesinderung aus, um den heutigen
Verhiltnissen gerecht zu werden. Zusammen mit dem
Vorstand des ZKLV wird der Aenderungsvorschlag be-
reinigt. Auch die Delegiertenversammlung des ZKLV
stimmt ihm zu.

2. Primarlehrerausbildung

Die vorgeschlagene Neuordnung der Primarlehreraus-
bildung bringt fiir die Sekundarschule folgende Pro-
bleme:

Wer drei Jahre die Sekundarschule besucht und her-
nach das Unterseminar durchliuft, ist gegeniiber einem
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Schiiler, welcher nach der zweiten Sekundarklasse die
Lehramtsschule besucht, in der Ausbildungszeit benach-
teiligt.

Im nordlichen Kantonsteil bestehen nur Anschluss-
schulen an die zweite Sekundarklasse. Es miissten auch
dort Unterseminarien errichtet werden, um einen orga-
nischen Anschluss an die dritte Sekundarklasse zu ge-
wihrleisten.

Der Vorstand anerkennt aber die Griinde fiir eine
besserer Ausbildung.

3. Viertes Sekundarschuljahr

Zur Priifung der Fragen um das vierte Sekundarschul-
jahr hat der Erziehungsrat eine Kommission eingesetzt.
Eine Arbeitsgemeinschaft-Land steht unter dem Vorsitz
von E. Schmid, Biilach. Fiir die Stadt besteht eine Ar-
beitsgemeinschaft unter der Leitung von A. Zeller.

4. Theaterbesuch durch Schulklassen

4.1. Fiir alle Oberstufenklassen sollte ein Merkblatt aus-
gearbeitet werden, welches die Schiiler zu anstiindigem
Verhalten im Theater anhiilt.

4.2. Eine Kommission aus Vertretern der ORKZ und
der SKZ priift mit Schauspielhaus und Opemhaus die
Bedingungen fiir besondere Schiilerauffithrungen fiir
das 9. Schuljahr.

5. Verlag Schweizer Singbuch Oberstufe

Die drei Sekundarlehrerkonferenzen St. Gallen, Thurgau
und Ziirich schliessen einen neuen Vertrag iiber den
Singbuchverlag ab.

6. Weiterbildungskurse
6.1. Die Besucher unserer Weiterbildungskurse werden
einen Ausweis erhalten.

6.2. Vom 11. bis 30. Juli wird in Loches (Loiretal) ein
Franzésischkurs fiir Sekundarlehrer durchgefiihrt.

6.3. In den Herbstferien 1966 ist ein staatsbiirger-
liches Seminar in Westberlin vorgesehen (Wieder-
holung).

PRASIDENTENKONFERENZ
Donnerstag, 18. November 1965

Die Neuordnung der Sekundar- und Primarlehrerausbil-
dung wird ausgiebig besprochen.

TAGUNG
27. November 1965, 14.30 Uhr, Universitit Ziirich

Vorsitz: Jules Siegfried.
Anwesend: rund 120 Sekundarlehrer und Giiste.

Neuordnung der Sekundarlehrerausbildung

An der Tagung vom 30. Januar 1965 wurde die vor-
geschlagene Neuordnung der Sekundarlehrerausbildung
bereits eingehend besprochen und einhellig begriisst.

Das Ergebnis der Kommissionsberatungen ist im Ent-
wurf zu einer Wegleitung verankert, welcher aber kei-
nem Begutachtungsverfahren durch die Kapitel unter-
liegt.

Dem Entwurf der Erziehungsdirektion auf eine mini-
male Gesetzesinderung wird der Vorschlag der Vor-
stinde von ZKLV und SKZ gegeniibergestellt. Dieser
erfihrt einmiitige Annahme. Auch dem Reglements-
entwurf der Erziehungsdirektion wird — mit Ausnahme
von § 20 — mit grosser Mehrheit zugestimmt. § 20 wird
in Anpassung an die vorgeschlagene Gesetzesinderung
neu formuliert.

Neuordnung der Primarlehrerausbildung

Die Primarlehrerausbildung beriihrt auch uns, da wir
selbst diesen Ausbildungsgang durchlaufen. Ferner wird
unsere Stufe durch die verschiedenen Anschliisse der
Maturititsschulen beeinflusst.

Die ausgiebige Diskussion bringt zum Ausdruck, dass
viele Kollegen unsere dritten Sekundarklassen durch die
neue Vorlage gefihrdet sehen und nicht geneigt sind,
die Gleichberechtigung der Zweitklassanschliisse anzu-
erkennen.

Die Versammlung beschliesst mehrheitlich, im gegen-
wirtigen Zeitpunkt auf eine Stellungnahme unserer
Konferenz zuhanden der Schulkapitel zu verzichten.

Schluss der Tagung 17.30 Uhr. J. Sommer

Ziircher Kantonaler Lehrerverein

AUS DEN VORSTANDSSITZUNGEN
31. Sitzung, 18. November 1965, Ziirich

Einem ilteren Kollegen, fiir den statt der Versicherung
der Gemeindezulage seinerzeit eine Lebensversicherung
abgeschlossen wurde, kann dank dem Entgegenkommen
der betreffenden Schulpflege zu einer bescheidenen zu-
siitzlichen Rente verholfen werden, die die durch die
Teuerung in ihrem Wert herabgeminderte Lebensver-
sicherungsrente etwas aufbessern wird.

Der Vorstand nimmt mit Interesse Kenntnis von einer
reprisentativen Umfrage einer Kreispartei zu Schul-
problemen, wobei sich eindeutige Mehrheiten fir An-
gleichung der kantonalen Lehrziele, fiir eine Aufwer-
tung der Sekundarschule, aber gegen die Fiinftage-
woche und verlingerte Sommerferien wandten. Auch
der Herbstschulbeginn wurde mehrheitlich abgelehnt.

Die Bestitigungswahlen der Oberstufenlehrer sind
auf den 6. Februar 1966 festgesetzt worden. Aus zwei
Gemeinden wird der KV durch Kollegen auf gefihrdete
Oberstufenlehrer aufmerksam gemacht.

32. Sitzung, 25. November 1965, Ziirich

Eine Zeitungsredaktion wird, nachdem sie bei einem
Angriff auf einen Kollegen die Argumentation des
«Blicks» iibernommen hat, auf den durch Zeugen be-
legten Sachverhalt aufmerksam gemacht.

An den bereits vorliegenden Abidnderungsantrigen
zum Gesetz betreffend Ausbildung und Priifung der
Sekundarlehrer werden noch einige Prizisierungen vor-
genommen.

Einer Kollegin wird in einem personlichen Rechtsfall
Rat erteilt.

Ein Sektionsprisident wird beauftragt, Vorwiirfe
gegen einen vor der Bestiitigungswahl stehenden Kol-
legen genau abzukliren.

33. Sitzung, 2. Dezember 1965, Ziirich

Die Bemiihungen um einen neuen Teuerungsausgleich
haben mit dem Beschluss des Kantonsrates vom 29. No-
vember 1965 ihren Abschluss gefunden, indem der Rat
dem regierungsritlichen Antrag gefolgt ist und eine ein-
malige Zulage von 4 Prozent fiir 1965 und 5 Prozent
Verbesserung fiir 1966 beschlossen hat.

Eine Verordnung iiber die Schul- und Volkszahnpflege
ist im «Amtsblatt» verdffentlicht worden und tritt somit
in Kraft. Wir Lehrer werden die Schiiler «periodisch
iiber die zweckmissige Mundpflege zu orientieren»
haben. (Fort. folgt) KA

Redaktion des «Pidagogischen Beobachters»:

300

Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, 8049 Ziirich

(16)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 4. März 1966, Nummer 4

